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14. Bundesgesetz: Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes
(NR: GP XXI RV 14 AB 24 S. 6. BR: AB 6083 S. 660.)
[CELEX-Nr.: 397L0074]

14. Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsverfassungsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 69/1998, wird wie folgt geändert:

1. § 171 Abs. 2 lautet:

„(2) Mitgliedstaaten im Sinne des V. Teiles sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie
die anderen Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.“

2. Dem § 206 werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt:

„(7) Die Bestimmungen des V. Teiles gelten nicht für Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen,
1. die erst im Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 171 Abs. 2 in der Fassung dieses Bundesgesetzes in

den Geltungsbereich des V. Teiles fallen, und
2. in denen vor dem 15. Dezember 1999 eine für alle im Unternehmen bzw. in der Unter-

nehmensgruppe in den Mitgliedstaaten beschäftigten Arbeitnehmer geltende Vereinbarung abge-
schlossen wurde, die eine länderübergreifende Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer
vorsieht.

(8) Auf Vereinbarungen gemäß Abs. 7 sind die Abs. 2 bis 6 anzuwenden, wobei an die Stelle des in
Abs. 1 genannten Stichtages der in Abs. 7 genannte Stichtag tritt.“

3. Dem § 208 wird folgender Abs. 10 angefügt:

„(10) Die §§ 171 Abs. 2 und 206 Abs. 7 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 14/2000 treten mit 15. Dezember 1999 in Kraft.“
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